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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1993

Norm

GOG §91

StEG §6 Abs3

Rechtssatz

Säumnis des OLG durch Unterlassen einer entsprechenden Überwachung von Aufträgen an das Erstgericht, die gemäß

§ 6 Abs 3 StEG vorgeschriebene Anhörung der Antragsteller nachzuholen.
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